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WISSENSCHAFT UND
FORSCHUNG

Sport und Spiel in der Schweiz

zur romischen Zeit

Aus dem Seminar fiir Alte Geschichte und Epigraphik

Regula Frei-Stolba

Der heutige Sport ist sicher eine Errungenschaft der Neuzeit. Aber korperliche
Aktivitaten und Bewegungsspiele hat es immer schon gegeben. Zeugen dieser
Tatigkeiten sind je nach Epoche Darstellungen, Literatur oder Inschriften. Die
Autorin ging solchen Inschriften in der Schweiz nach, um ein besseres Bild der

romischen Zeit zu zeichnen.

Seit Olympische Sommer- und Winterspiele
in ihrem Zeremoniell regelmassig im Fern-
sehen verfolgt werden konnen, weiss fast
jedermann, dass die Olympischen Spiele
aus Griechenland stammen und dass dem
Sport in der antiken Kultur eine grosse Be-
deutung zukam. Weniger bekannt ist viel-
leicht, dass Sport und Spiel in der grie-
chisch-romischen Antike nicht nur Freizeit-
beschaftigung und Unterhaltung darstell-
ten, sondern dass Sportanlasse und Spiel-
veranstaltungen jeglicher Art — von Thea-
terauffiihrungen Gber Wagenrennen bis zu
Gladiatorenkampfen — im Gegensatz zur
Moderne, grundsatzlich religiés motivierte
Gemeinschaftsaufgaben waren und als
solche hauptsachlich in den Bereich des
Staates fielen. Unsere Kenntnis Gber diese
Ausdrucksformen der antiken Kultur beru-
hen nicht nur auf den Bauresten von Thea-
tern und Amphitheatern oder auf bildlichen
Darstellungen wie etwa Mosaiken, son-
dern in noch viel grésserem Masse auf den
zahlreichen Bau-, Ehren-, Weih- und Grab-
inschriften, an denen man bei einem Mu-
seumsbesuch oft achtlos vorbeigeht, die
aber wertvolle Einblicke in sonst nicht
Uberlieferte Einzelheiten der antiken Kultur
geben. Das Seminar fir Alte Geschichte
und Epigraphik (Inschriftenkunde) bemuht
sich immer wieder, diese Zeugnisse einem
breiteren Leserkreis und vor allem Lehrern
aller Schulstufen zugénglich zu machen
(siehe Gerold Walser, Romische Inschrif-
ten in der Schweiz, 3 Bande, Verlag Paul
Haupt, Bern 1979-80; Regula Frei-Stolba
und René Marth, Florilegium Helveticum,

Staatlicher Lehrmittelverlag, Bern 1983).
Im folgenden seien die Sport und Spiel be-
treffenden Inschriften aus der Schweiz in
romischer Zeit in einen grosseren Zusam-
menhang gestellt und dann einzeln erlau-
tert.

Vorausgeschickt sei, dass die Begriffe
«Sport und Spiel» im Unterschied zur Mo-
derne sehr weit gefasst werden mussen.
Da sind auf der einen Seite die sportlichen
Wettkampfe griechischer Herkunft, dann
die im romischen Kulturbereich so belieb-
ten und berlchtigten Gladiatorenspiele
und schliesslich die Theaterauffihrungen
und Schauspiele von der Tragddie bis zum
Possenspiel, wobei die Grenzen in Wirk-
lichkeit oft fliessend waren. Die Trennung
zwischen sportlichen Anldssen mit Hoch-
leistungssport und Massenbelustigungen

Die 1940 in Avénches gé undene )nschr/ft fu'rv iﬁ B:e;//hauws‘ (Sbhéristerium}.
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auf der einen und Auffihrungen flr das so-
genannte gebildete Publikum auf der ande-
ren Seite war weniger scharf, da beide kul-
turellen Ausserungen in religidsen Vorstel-
lungen wurzelten, wobei gerade auch bei
uns der Einfluss der keltischen Kultur hier
nicht vernachlassigt werden darf. Organi-
sation und Verwaltung der Spiele waren
sehr vielfaltig und entsprechend dem Auf-
bau des Rémischen Weltreiches verschie-
denen Ebenen zugeordnet, vergleichbar
unserer Gemeinde-, Kantons- und Bundes-
ebene. Die grossen Spiele, das berihmte
«panem et circenses» (Brot- und Zirkus-
spiele) waren auf Reichsebene hauptsach-
lich in Rom konzentriert, wo der Kaiser als
Inhaber des Macht- und Propagandamono-
pols grossartige Veranstaltungen, in erster
Linie die publikumswirksamen Gladiatoren-
spiele und Wagenrennen, finanzierte.

Noch wichtiger aber war die Kleinstadt als
Kulturtragerin des damaligen Lebens; denn
das Rromische Reich war in seiner Hochbl -
te nicht ein streng zentralisierter Staat,
sondern ein eher lockeres Gebilde, bei dem
der untersten Verwaltungsebene, der
Stadtgemeinde (Stadt mit dazugehoéren-
dem Territorium), die entscheidende Rolle
zukam. Hier finden sich denn auch vielfalti-
ge Zeugnisse flr die Ausbreitung und Ver-
wurzelung der antiken Sport- und Spielkul-
tur. Wie das Grundgesetz einer romischen
Koloniestadt, die sogenannte Lex Coloniae
Genetivae luliae aus der Zeit Casars, vor-
schreibt, mussten die obersten stadti-
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schen Beamten, die beiden Duumviri (Br-
germeister) und die beiden Adilen, Spiele
zu Ehren der Gotter veranstalten, wobei
die Stadtkasse einen Teil der Kosten Uber-
nahm, die restlichen Aufwendungen von
den Beamten aber selbst finanziert werden
mussten. Nach Paragraph 70 dieses Ge-
setzes waren die Blrgermeister verpflich-
tet, in ihrem Amtsjahr nach freier Wahl ent-
weder szenische Auffihrungen oder Gla-
diatorenspiele («ludi scaenici» oder «mu-
nera») zu Ehren der Gotter Jupiter, Juno
und Minerva, an einem frei wahlbaren Da-
tum wahrend vier Tagen zu organisieren
und in Paragraph 71 erscheint die gleiche
Vorschrift fur die nachst unteren Beamten,
die Adilen, wobei in beiden Paragraphen
auch die Summen (je 2000 Sesterz' aus ei-
genen Mitteln; Zuschuss der Stadtkasse
2000 Sesterz beziehungsweise 1000 Se-
sterz) genannt werden. Dieses auf einer
Bronzetafel erhaltene Gesetz galt ur-
spriinglich nur far die Stadt Urso in Spa-
nien. Es ist aber unbestritten, dass in der
westlichen Reichshélfte Uberall Stadte
nach diesem Muster eingerichtet wurden.
Romanisierung bedeutet eben nicht zuletzt
Urbanisierung und im Bereich Galliens Um-
wandlung der gallischen Stammesgemein-
den in Stadte mit Verfassungen nach ro6-
mischem Vorbild (englisch «chartered
towns»). Damit war auch die Ausbreitung
der klassischen Sport- und Spielkultur in

n Moudon zuehende, Jupiter und Juno geweihte Altarinschrift.

ihrer romischen Aus-
gestaltung gegeben.
Fir unser Gebiet
heisst dies, dass die
Stadte Nyon, Augst
und Avenches, dann
auch weitere Ort-
schaften, &hnliche
Spiele gekannt ha-
ben. Damit stimmen
die archaologischen
Funde Uberein, ge-
hort doch regelmas-
sigzujeder Stadtein
Amphitheater und
ein Theater, das
Uberdies in Augst
und Avenches bau-
lich auf einen Tem-
pel ausgerichtet war
und somit auch eine
kultische Aufgabe
zu erflllen hatte.
Zwei Inschriften, die
eine aus Avenches,
die andere aus Mou-
don, die beide in ih-
rer Art einzigartig
sind, bezeugen nun
noch eindeutiger die
nachhaltige Romani-
sierung der Schweiz
auch in diesem Be-
reich.

Walser | Nr.111 =Florilegium Nr. 45
Tifberius) Claudius Ti(berii) filfius) /
Maternus &dilis / sphaeristerium / d(e)
sfuo) dfedit).

«Tiberius Claudius Maternus, Sohn
des Tiberius, Aedil, hat die Ballspiel-
halle aus eigenen Mitteln gestiftet.»

Die 1940 in Avenches gefundene Bauin-
schrift (heute im Museum) nennt Bauherr
und Bau eines Sphaeristerium, das heisst
eines Ballhauses oder «jeu de paume». Der
genannte Tiberius Claudius Maternus, Sohn
des Tiberius, stammte zweifellos, wie sich
aus seiner Namensform schliessen lasst,
aus einem einheimischen, romanisierten
Geschlecht. Gedeckte oder offene Ballhau-
ser befanden sich meistens neben den Ba-
dern, die bekanntlich ebenfalls zum Kom-
plex der antiken Spiel- und Sportanlagen
gehorten. Dieses Ballhaus ist recht unge-
wohnlich, denn ein weiteres Sphaeristeri-
um ist erst viel weiter sldlich, in Nimes,
bezeugt. Zudem ist diese Inschrift nicht
nur ein Zeugnis fur die Verbreitung der an-
tiken Sportkultur, sondern mit dem Hin-
weis auf die «eigenen Mittel» auch ein
Zeugnis fur die Verbreitung der typisch an-
tiken Wohltatigkeit (Euergetismus) in un-
serem Gebiete, wo die reiche Oberschicht

1 Sesterz, Denar=rémische Miinzen, 750 Denare = 3000 Sesterz
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fur die Allgemeinheit zahlreiche Schenkun-
gen und Spenden sowie Bauten zu errich-
ten pflegte.

Walser I Nr. 70 = Florilegium Nr. 34

Pro salute domus divin(ae)/I(ovi) O(pti-
mo) M(aximo) lunon(i) regin(ae) aram
Q. Aelfius) Aunus (se)vir Aug(ustalis)/
de suo. Item donavit vican(is) / ®Min-
nodunens(ibus) (denarios) DCCL, ex /
quorum ussurf(is) gmna/sium inderc*
tempor(e) / per tridufu)m, eisdem / vi-
can(is) dedit in aev(u)m. /™ Quod si in
alios ussus / transferr(e) voluerint, /
hanc pecun(iam) incol(is) colfoniae)
Aven/ticensium dari volo. / L(ocus)
d(atus) d(ecreto) v(icanorum) M(inno-
dunensium). (*unverstandlich)

«Fur das Heil des Kaiserhauses (weih-
te) dem Jupiter Optimus Maximus und
der Juno Regina den Altar Quintus
Aelius Aunus, Mitglied der kaiserli-
chen Sechsmanner aus seinen eigenen
Mitteln. Ebenso schenkte er den Dorf-
bewohnern von Moudon 750 Denare,
aus deren Zinsen sie ein Sportfest flr
drei Tage veranstalten sollten; densel-
ben Dorfbewohnern gab er (diese Sum-
me) auf ewig. Falls sie sie fir andere
Zwecke sollten verwenden wollen, so
will ich, dass dieses Geld den Einwoh-
nern der Kolonie der Aventicenser ge-
geben wird. Der Platz (fir diesen Al-
tar) ist gegeben durch den Beschluss
der Dorfgemeinde von Moudon. »

Der Zusammenhang zwischen Kult, Wohl-
tatigkeit und Sport wird bei dieser heute in
Moudon zu sehenden Altarinschrift beson-
ders deutlich. Auffélligist zudem die Erwéh-
nung der Stiftung, einer Rechtsform, die
nordlich der Alpen nur noch einmal belegt
ist. Etwas Schwierigkeiten bereitet Uber-
dies das Verstandnis des Wortes «gym-
nasium», das man allgemein als Sportfest
versteht. Allein, die Zinsen dieser Stiftung
(Zins etwa 6 Prozent) sind so gering, dass
auch in der billigeren Provinz davon kaum
ein dreitdgiges Sportfest veranstaltet wer-
den konnte. Es empfiehlt sich deshalb, fir
das Wort «gymnasium», die in afrikani-
schen und spanischen Inschriften bezeug-
te Spezialbedeutung von «Mitteln fir eine
Sportveranstaltung», namlich «Salbdl»,
anzunehmen. Auch so ist die Inschrift von
Moudon ein wertvolles Zeugnis fir den
Einzug der griechisch-romischen Sportkul-
tur in die Schweiz, denn der Gebrauch von
Ol zur Korperpflege war ja engstens mit
sportlicher Betatigung und Korperkultur
verbunden. B

Anschrift der Verfasserin:

Dr. Regula Frei-Stolba

Seminar fir Alte Geschichte und Epigraphik
Neubrlckstrasse 10

3012 Bern

MAGGLINGEN 7/1986



	Sport und Spiel in der Schweiz zur römischen Zeit : aus dem Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik

